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Stadtverwaltung Waltershausen
Post- und Besucheranschrift
Stadtverwaltung Waltershausen
Markt 1
99880 Waltershausen

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung:

Montag geschlossen bzw. nach Terminvereinbarung
Dienstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 17.00 Uhr
Freitag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr

Während der genannten Öffnungszeiten sind auch Termine nach 
Vereinbarung möglich!
Telefonisch erreichen Sie uns unter der Rufnummer 03622/630-0.
Die direkten Telefonnummern unserer Mitarbeiter finden Sie auf 
unserer Homepage unter www.waltershausen.de.

Schloss Tenneberg:
Unser Museum im Schloss Tenneberg hat folgende Öffnungszeiten:

Mittwoch - Sonntag 10.00 - 16.00 Uhr

Anschrift:
Schloss Tenneberg
Tenneberg 1
99880 Waltershausen

Kontakt:
Herr Raimann
Tel.: 03622 / 6 91 70
E-Mail: info@schloss-tenneberg.de

Öffnungszeiten der Stadtinformation/ 
Stadtbibliothek:

Montag geschlossen
Dienstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 17.00 Uhr
Freitag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr

Schiedsstelle
Die Schiedsstelle in Waltershausen ist eine Einrichtung zur Schlich-
tung kleiner Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten, haupt-
sächlich im Nachbarrecht. Das vor der Schiedsstelle durchzuführende 
Schlichtungsverfahren hat das Ziel einen Vergleich herbeizuführen, 
also den Betroffenen zu einer Einigung zu verhelfen.

Die Schiedsstelle ist nicht für die Beratung und Bearbeitung von 
Rentenangelegenheiten zuständig.

Die Schiedspersonen der Stadt Waltershausen, Frau Trautmann (Vor-
sitzende der Schiedsstelle) und Herr Liebetrau (stell. Vorsitzender der 
Schiedsstelle) stehen Ihnen zur gern Verfügung.

Kontakt: Postanschrift:
Schiedsstelle Waltershausen Schiedsstelle Waltershausen
Vereinshaus Altes Spital, (1. Etage) Hauptstraße 22
Hauptstraße 22 99880 Waltershausen
99880 Waltershausen

Telefonisch erreichbar:
03622 / 200836 und 0176/11630135

Gern können Anfragen auch per E-Mail
an folgende Adresse gesendet werden:
schiedsstelle-waltershausen@t-online.de

Bitte melden Sie sich bei sämtlichen Anfragen
über die oben genannten Telefonnummern oder
schriftlich per E-Mail.
Die Schiedspersonen werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Alle aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.waltershausen.de! Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Bereitschaftsdienste

Bereitschaftsdienst Ärzte

Notdienstzentrale Süd:
Krankenhaus Friedrichroda ....................................... Tel. 03623/35 00

Kassenärztliche Bereitschaft:
13:00 Uhr bis 7:00 Uhr ......................................... Tel. 03623/31 07 91

Bereitschaftsdienst Zahnarzt:
Notdienst: 0180 5 90 80 77

Im Falle einer lebensbedrohlichen Notfallsituation wenden Sie 
sich bitte sofort an die Rettungsleitstelle - Notruf 112.

Not- und Sonntagsdienst der Apotheken
von 8:00 Uhr bis 8:00 Uhr am folgenden Tag

Freitag 06.12.2024 Alte Apotheke
Samstag 07.12.2024 Apotheke am Klaustor
Sonntag 08.12.2024 Apotheke Ibenhain
Montag 09.12.2024 Berg Apotheke
Dienstag 10.12.2024 Falken Apotheke
Mittwoch 11.12.2024 Hof Apotheke
Donnerstag 12.12.2024 Markt Apotheke
Freitag 13.12.2024 Perthes Apotheke
Samstag 14.12.2024 St. Georg Apotheke
Sonntag 15.12.2024 Hörsel Apotheke
Montag 16.12.2024 Schloß Apotheke
Dienstag 17.12.2024 Thuringia Apotheke
Mittwoch 18.12.2024 Adler Apotheke
Donnerstag 19.12.2024 Alte Apotheke
Freitag 20.12.2024 Apotheke am Klaustor

Adler Apotheke
Marktplatz 6, Ohrdruf   Tel.: 0 36 24/31 21 05

Alte Apotheke
Markt 7, Waltershausen   Tel.: 0 36 22/90 26 89

Apotheke Ibenhain
H.-Heine-Str.27a, Waltershausen   Tel.: 0 36 22/6 83 87

Berg Apotheke
Lauchagrund 6, Tabarz   Tel.: 03 62 59/6 22 28

Falken Apotheke
Hauptstr. 78, Tambach-Dietharz   Tel.: 03 62 52/3 13 13

Hörsel Apotheke
Schulhög 2, Mechterstädt   Tel.: 0 36 22/90 73 22

Hof Apotheke
Marktstraße 7, Friedrichroda   Tel.: 0 36 23/3 66 00

Markt Apotheke
Bremer Straße 1, Waltershausen   Tel.: 0 36 22/6 88 68

Perthes Apotheke
Bebraer Straße 1, Friedrichroda   Tel.: 0 36 23/20 08 70

Schloß Apotheke
Marktstraße 4, Ohrdruf   Tel.: 0 36 24/31 46 70

St. Georg Apotheke
Karl-Ernst-Str. 2, Georgenthal   Tel.: 03 62 53/2 51 92

Thuringia Apotheke
Hauptstr. 40, Waltershausen   Tel.: 0 36 22/6 90 48

Apotheke am Klaustor
Hauptstraße 9, Waltershausen   Tel.: 0 36 22/20 96 86

Alle aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.waltershausen.de!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Waltershausen

Wahl des Ortsteilrates Winterstein

Der Wahlleiter der Stadt Waltershausen stellte in der Bürgerversamm-
lung zur Wahl des Ortsteilrates Winterstein am 24.09.2024 folgendes 
Wahlergebnis fest:

Zahl der Wahlberechtigten 724
Zahl der Wähler 72
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) 6
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) 66
Zahl der gültig abgegeben Stimmen insgesamt 330

Von den gültigen Stimmen entfielen auf:

Lfd. Nr. Vor- und Nachname Stimmen
1. Bruhns, Jörg 59
2. Creutzburg, Wolfgang 56
3. Kleditz, Joel-Benjamin 46
4. Klemm, Christian 38
5. Ott, Jennifer 28
6. Trautmann, Florian 55
7. Dr. Werner, Sabine 47
8. Deutsch, Hans-Peter 1

Als Mitglieder des Ortsteilrates Winterstein wurden gewählt:

Bruhns, Jörg
Creutzburg, Wolfgang
Kleditz, Joel-Benjamin
Klemm, Christian
Trautmann, Florian
Dr. Werner, Sabine

Hinweis:
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntma-
chung der Feststellung des Wahlergebnisses wegen Verletzung der Be-
stimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung durch schriftlichen Erklärung bei der Rechtsauf-
sichtsbehörde: Landratsamt Gotha, Kommunalaufsicht, 18. März - Str. 
50, 99867 Gotha das Wahlergebnis anfechten.
Die Erklärung muss erkennen lassen, welchen wahlrechtlichen Verstoß 
der Anfechter rügen will. Die Anfechtung muss innerhalb der Anfech-
tungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungs-
frist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht 
mehr berücksichtigt werden.

Waltershausen, 25.09.2024
Graupner
Bürgermeister, Wahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Waltershausen

Wahl des Ortsteilrates Fischbach

Der Wahlleiter der Stadt Waltershausen stellte in der Bürgerversamm-
lung zur Wahl des Ortsteilrates Fischbach am 23.09.2024 folgendes 
Wahlergebnis fest:

Zahl der Wahlberechtigten 377
Zahl der Wähler 45
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) 2
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) 43
Zahl der gültig abgegeben Stimmen insgesamt 157

Von den gültigen Stimmen entfielen auf:

Lfd. Nr. Vor- und Nachname Stimmen
1. Creutzburg, Marcel 33
2. Hellmann, Tino 28
3. Heß, Sandra 32
4. Roschdestvensky, Jens 21
5. Roschdestvensky, Julia 26
6. Zweigle, Steffen 17

Als Mitglieder des Ortsteilrates Fischbach wurden gewählt:

Creutzburg, Marcel
Hellmann, Tino
Heß, Sandra
Roschdestvensky, Julia

Hinweis:
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntma-
chung der Feststellung des Wahlergebnisses wegen Verletzung der Be-
stimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung durch schriftlichen Erklärung bei der Rechtsauf-
sichtsbehörde: Landratsamt Gotha, Kommunalaufsicht, 18. März - Str. 
50, 99867 Gotha das Wahlergebnis anfechten.

Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Waltershausen

Bekanntmachung der Beschlüsse der Sitzung des Stadtrates 
der Stadt Waltershausen am Dienstag, 29. Oktober 2024,  
19:00 Uhr

Zur Sitzung wurde unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ord-
nungsgemäß eingeladen. Der Stadtrat war beschlussfähig:

Beschluss Nr. STR/2024/084
Tagesordnung öffentlicher Teil
Die Tagesordnung des öffentlichen Teils der Sitzung vom 29.10.2024 
wird angenommen.

Beschluss Nr. STR/2024/085
Verzicht auf den Ankauf von Gesellschafteranteilen des Gesellschaf-
ters Gemeinde Bad Tabarz an der Energieversorgung Inselsberg
Die Gesellschafteranteile der Gemeinde Bad Tabarz an der Energiever-
sorgung Inselsberg GmbH in Höhe von 14% möchte die Thüringer Ener-
gie AG (TEAG) erwerben.
Der Kaufpreis der Anteile beträgt 5,25 Mio. Euro und basiert auf einem 
Wirtschaftsgutachten.
Der Bürgermeister wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung 
der EVI dem Verkauf zuzustimmen.
Die Stadt Waltershausen verzichtet auf ihr vertragliches Vorkaufsrecht.

Die Bekanntmachung der Beschlüsse erfolgt vorbehaltlich der Genehmi-
gung der Niederschrift in der nächsten Sitzung.

Waltershausen, den 14.11.2024
Graupner
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Waltershausen

Wahl des Ortsteilrates Schwarzhausen

Der Wahlleiter der Stadt Waltershausen stellte in der Bürgerversamm-
lung zur Wahl des Ortsteilrates Schwarzhausen am 25.09.2024 folgen-
des Wahlergebnis fest:

Zahl der Wahlberechtigten 556
Zahl der Wähler 47
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) 0
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) 47
Zahl der gültig abgegeben Stimmen insgesamt 239

Von den gültigen Stimmen entfielen auf:

Lfd. Nr. Vor- und Nachname Stimmen
1. Dießler, Claudia 44
2. Günther, Kay 36
3. Heunemann, Dieter 43
4. Kreßmann, Ingo 38
5. Riede, Steffen 42
6. Stötzer, Christian 36

Als Mitglieder des Ortsteilrates Schwarzhausen wurden gewählt:
Dießler, Claudia
Günther, Kay
Heunemann, Dieter
Kreßmann, Ingo
Riede, Steffen
Stötzer, Christian

Hinweis:
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntma-
chung der Feststellung des Wahlergebnisses wegen Verletzung der Be-
stimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung durch schriftlichen Erklärung bei der Rechtsauf-
sichtsbehörde: Landratsamt Gotha, Kommunalaufsicht, 18. März - Str. 
50, 99867 Gotha das Wahlergebnis anfechten.
Die Erklärung muss erkennen lassen, welchen wahlrechtlichen Verstoß 
der Anfechter rügen will. Die Anfechtung muss innerhalb der Anfech-
tungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungs-
frist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht 
mehr berücksichtigt werden.

Waltershausen, 26.09.2024
Graupner
Bürgermeister, Wahlleiter
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Als Grundlage für die Lärmaktionsplanung wurden gemäß § 47c BIm-
SchG unter Berücksichtigung der Vierunddreißigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetztes (Verordnung 
über die Lärmkartierung - 34. BImSchV) durch das Thüringer Landesamt 
für Umwelt, Bergbau und Naturschutz Lärmkarten erarbeitet. Im Ergeb-
nis der Lärmkartierung zeigt sich, dass insbesondere ausgehend von der 
L 1026 im Bereich des Ortsteils Wahlwinkel, der L 1027 im Bereich des 
Ortsteils Langenhain und der BAB 4 gesundheitsrelevante Auswirkungen 
und erhebliche Belästigungen im Stadtgebiet zu verzeichnen sind.

Mit dieser Bekanntmachung entsprechend § 47d Absatz 3 BImSchG wird 
die Öffentlichkeit über die Auslegung des Lärmaktionsplanentwurfes und 
die Möglichkeit der Abgabe einer Stellungnahme informiert.

Die Auslegungsfrist des Planentwurfes  
beginnt am 09.12.2024 und endet am 09.01.2025.

Der Lärmaktionsplanentwurf ist im Internet auf den Seiten der Stadt Wal-
tershausen unter https://www.waltershausen.de/vergabeausschreibun-
gen/auslegung/ einsehbar.

Der Lärmaktionsplanentwurf liegt in der Stadtverwaltung, Bauamt, Zim-
mer 203, Borngasse 4, 99880 Waltershausen während der Sprechzeiten

Dienstag : 09.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch : 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag : 09.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 17.00 Uhr
Freitag : 09.00 Uhr - 13.00 Uhr

oder nach vorheriger Terminvereinbarung unter

03622/630- 110 Sekretariat
03622/630- 174 Bauverwaltung

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus, sofern auf die genannten Tage 
nicht ein gesetzlicher Feiertag fällt und/oder die Stadtverwaltung ge-
schlossen ist.

Anregungen, Vorschläge oder Einwendungen zum Entwurf des Lärmak-
tionsplans für die Stadt Waltershausen können an die folgende Adresse 
eingesendet werden:

SVU Dresden
Stadt - Verkehr - Umwelt
Wachsbleichstr. 25
01067 Dresden

bzw.

info@svu-dresden.de

Die Anregungen, Vorschläge oder Einwendungen fließen in die weitere 
Erarbeitung des Lärmaktionsplans für die Stadt Waltershausen ein. Der 
endgültige Plan wird nach Bewertung aller fristgerecht eingegangenen 
Einwendungen beziehungsweise Anregungen fertig gestellt.

Auch im Nachgang können weitere Hinweise zu Lärmproblemen im 
Stadtgebiet mit Bezug zum Lärmaktionsplan natürlich gerne an die 
Stadtverwaltung übermittelt werden.

Graupner
Bürgermeister

Ausschreibung Betreibung Schlosscafe Waltershausen
Für die Betreuung und den Betrieb des Schlosscafes im Schloss Tenne-
berg sucht die Stadt Waltershausen eine/n neue/n Pächter/in.

Objekt: Schlosscafe Waltershausen
Anschrift: 99880 Waltershausen, Schloss Tenneberg 1
Verfügbar voraussichtlich ab 01.03.2025
Nutzfläche: Gastraum 1: 79,1 m2

Gastraum 2: 82,0m2

Küche: 15,6 m2

Personalraum: 20,2 m2

Nebenräume: Lager/Toiletten
Geschoss: Erdgeschoss
Pacht: Pachtzins/Monat: 500 €

Nebenkosten/Monat: 450 €
Kaution: 1.500 €
zzgl. Stromkosten

Heizart: Gasheizung
Barrierefreiheit: barrierearm - wenig Stufen

Lage
Das Cafe ist im Schloss Tenneberg untergebracht und ebenerdig vom 
Schlosshof aus zugänglich. Das Schloss Tenneberg liegt etwa 400 m 
südwestlich vom Zentrum der Stadt Waltershausen auf dem Burgberg 
in einer Höhe von 395 m ü. NN. Der Zugang erfolgt über die Tenneberg-
straße.
Parkmöglichkeiten bieten sich auf den Schlossvorplatz.

Objekt
Es handelt sich um eine Gewerbeeinheit, die 1999 aufwendig saniert 
wurde. Das Gebäude ist denkmalgeschützt.

Die Erklärung muss erkennen lassen, welchen wahlrechtlichen Verstoß 
der Anfechter rügen will. Die Anfechtung muss innerhalb der Anfech-
tungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungs-
frist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht 
mehr berücksichtigt werden.

Waltershausen, 24.09.2024
Graupner
Bürgermeister, Wahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Waltershausen

Wahl des Ortsteilrates Wahlwinkel

Der Wahlleiter der Stadt Waltershausen stellte in der Bürgerversamm-
lung zur Wahl des Ortsteilrates Wahlwinkel am 26.09.2024 folgendes 
Wahlergebnis fest:

Zahl der Wahlberechtigten 396
Zahl der Wähler 44
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) 1
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) 43
Zahl der gültig abgegeben Stimmen insgesamt 151

Von den gültigen Stimmen entfielen auf:

Lfd. Nr. Vor- und Nachname Stimmen
1. Frölich, Peter 37
2. Graff, Thomas 40
3. Schlothauer, Torsten 35
4. Wettengl, Thomas 39

Als Mitglieder des Ortsteilrates Wahlwinkel wurden gewählt:

Frölich, Peter
Graff, Thomas
Schlothauer, Torsten
Wettengl, Thomas

Hinweis:
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntma-
chung der Feststellung des Wahlergebnisses wegen Verletzung der Be-
stimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung durch schriftlichen Erklärung bei der Rechtsauf-
sichtsbehörde: Landratsamt Gotha, Kommunalaufsicht, 18. März - Str. 
50, 99867 Gotha das Wahlergebnis anfechten.
Die Erklärung muss erkennen lassen, welchen wahlrechtlichen Verstoß 
der Anfechter rügen will. Die Anfechtung muss innerhalb der Anfech-
tungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungs-
frist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht 
mehr berücksichtigt werden.

Waltershausen, 27.09.2024
Graupner
Bürgermeister, Wahlleiter

Lärmaktionsplan für die Stadt Waltershausen

Bekanntmachung über die Beteiligung der Öffentlichkeit 
zum Lärmaktionsplan gemäß § 47d Absatz 3 Bundes-Im-

missionsschutzgesetz

Bekanntmachung der Stadt Waltershausen
vom 20.11.2024

Die Stadt Waltershausen hat als zuständige Behörde (gemäß Thüringer 
Immissionsschutz-Zuständigkeitsverordnung) einen Entwurf des Lär-
maktionsplanes für das Stadtgebiet erstellt.

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Lärmaktionsplanes ist § 47d 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225, Nr. 340) 
geändert worden ist, in Verbindung mit der Richtlinie 2002/49/EG über die 
Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (EU-Umgebungslärm-
richtlinie) des Europäischen Parlamentes und Rates vom 25. Juni 2002.

Danach müssen die zuständigen Behörden einen Lärmaktionsplan auf-
stellen sowie regelmäßig (mindestens alle 5 Jahre) überprüfen bzw. fort-
schreiben, die konkreten Maßnahmen zur Verminderung und Verhinde-
rung gesundheitsschädlicher Auswirkungen von Umgebungslärm sowie 
zur Erhaltung der Umweltqualität beinhaltet. Verpflichtend zu untersu-
chen sind alle Hauptverkehrsstraßen mit einer Verkehrsbelegung über 3 
Mio. Fahrzeugen pro Jahr.

Weder im Bundes-Immissionsschutzgesetz noch in der EU-Umgebungs-
lärmrichtlinie wurden konkrete Grenzwerte für die Lärmaktionsplanung 
festgelegt. Allerdings wurden vom Umweltbundesamt Prüfwerte empfoh-
len. Diese liegen bei 55 dB(A) nachts bzw. 65 dB(A) ganztags. Zudem 
sind erhebliche Belästigungen im Rahmen der Bearbeitung zu berück-
sichtigen. Diese sind ab Lärmpegeln von 45 dB(A) nachts bzw. 55 dB(A) 
ganztags zu verzeichnen.
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Impression:Sonstiges
Im Schloss ist neben dem Cafe das Heimatmuseum der Stadt Walters-
hausen untergebracht. Das Museum verfügt u. a. über eine Daueraus-
stellung zur Waltershäuser Puppen- und Spielzeugindustrie. Wesentli-
cher Bestandteil ist die umfassende Puppenausstellung.
Im Sommer finden Trauungen im Festsaal statt.
Das Cafe lädt nach der Besichtigung der historischen Anlage oder der 
Wanderung in den angrenzenden Wäldern zum Verweilen ein.

Bewerbungsunterlagen
Mit der Bewerbung sind vorzulegen:

- Nutzungs- und Betreiberkonzept
- Persönliche Angaben des Betreibers:

- Name, Alter, Nationalität
- Adresse, Telefon, E-Mail
- Ausbildung, Werdegang, Erfahrung
- Zeugnisse, Qualifikationsnachweise
- Führungszeugnis & Schufa-Auskunft
- geeigneter Nachweis der für den Betrieb des Objekts 

notwendige Geldmittel

Ihre Bewerbung richten Sie bitte im verschlossenen Umschlag mit der 
Aufschrift „Bewerbung Schlosscafe“ an:

Stadtverwaltung Waltershausen,
Abteilung Finanzen,

Markt 1, 99880 Waltershausen

Ansprechpartner für Rückfragen:
Abteilung Finanzen
Sabine Kuno
sabine.kuno@stadt-waltershausen.de
Tel. 03622-630161

gez. Graupner
Bürgermeister

Lageplan:
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Liebe Geburtstagskinder  
im Monat Dezember!
Da die öffentlich personalisierten Geburtstagswünsche auf Grund der 
neuen Datenschutzbestimmungen an strenge Auflagen gekoppelt 
sind, ist eine öffentliche Auflistung nicht möglich.

Älter werden schließlich alle.
Doch eines gilt in jedem Falle.

Jeweils alle Lebenszeiten
haben ganz besondere Seiten.

Wer Sie sinnvoll nutzt mit Schwung,
der bleibt sicher immer jung.

Zu Ihrem Geburtstag gratuliere ich ganz herzlich und wünsche Ihnen 
Freude am Leben und vor allen Dingen immer Gesundheit.

Ihr
Bürgermeister
Leon Graupner

Einladung

der Jagdgenossenschaft Fischbach / Winterstein

Die Hauptversammlung findet am

Donnerstag, dem 12. Dezember 2024, 18 Uhr,
in Winterstein im Gasthaus „Zur Linde“

statt.

Alle Grundstückseigentümer sind dazu herzlich eingeladen.
Grundbuchunterlagen sind mitzubringen.

Tagesordnung
• Begrüßung
• Feststellen der Beschlussfähigkeit
• Neue Satzung
• Diskussion
• Beschlussfassung zur Annahme der neuen Satzung
• Neuverpachtung ab Geschäftsjahr 25/26, Entscheidung über Ver-

gabe Art
• Diskussion
• Beschlussfassung zur Neuverpachtung
• Mitglied werden im Thüringer Verband der Jagdgenossenschaften 

und Eigenjagdbezirkinhaber e.V.
• Diskussion
• Beschlussfassung über Mitgliedschaft im TVJE
• Kooptierung von Beisitzern
• Diskussion
• Beschlussfassung über die Kooptierung
• Allgemeines

Der Entwurf der neuen Satzung liegt ab dem 21.11.2024 zur Ansicht 
bei den Ortsteilbürgermeistern von Fischbach und Winterstein sowie 
in der Stadtverwaltung von Waltershausen zur Einsicht aus.

gez. J. Beck
Jagdvorsteher

Ende des Amtsblattes

Nichtamtlicher Teil

GutsMuths-Gedächtnishalle Schnepfenthal:  
15. GutsMuths-Silvesterlauf

Start 31. 12. 2024, 10.00 Uhr!

Am Ende des Jahres 2024 startet erneut unser GutsMuths-Waldlauf am 
Zöglingsweg! Dieses Mal - ein Jubiläumslauf! Im Jahr 2024 feierten viele 
Jubiläen in der GutsMuths-Gedächtnishalle Schnepfenthal! Am 10. Au-
gust 2024 begannen wir den Tag der GutsMuths-Ehrungen:

265 Jahre Johann Christoph Friedrich GutsMuths
(* 9. 8. 1759 Quedlinburg - † 21. 5. 1839 Ibenhain)

15 Jahre GutsMuths-Gedächtnishalle Schnepfenthal

130 Jahre SG GutsMuths Schnepfenthal:
Einweihung des Bewegungspfades für altersgerechtes Training und 

Sommerfest der Sportgemeinschaft GutsMuths.

Und am 31. Dezember diesen Jahres -  
15 Jahre GutsMuths-Silvesterlauf Schnepfenthal!

Die Beliebtheit unseres Crosslaufs ist unverändert seit 2008! So sind wir 
optimistisch für den 31.12.2024!

Der Erlebnislauf ohne Wertung startet vor der GutsMuths-Gedächtnis-
halle Schnepfenthal am Silvestertag um 10.00 Uhr - keine Voranmeldung 
nötig, einfach nach 9.00 Uhr da sein! Umkleideräume und Duschen kön-
nen genutzt werden.

Es kann 12 km gelaufen und 7 km gewandert werden - oder Nordic Wal-
king. Die Kinder starten 10 Minuten nach den Erwachsenen und flitzen 
auf einem 1,7 km Rundkurs. Der Lauf verläuft größtenteils auf dem Zög-
lingswerg in einer Traumlandschaft. Der Kurs ist so berechnet, dass wir 
alle uns spätestens 12.00 Uhr im Haus treffen und fröhlich essen und 
trinken können. Nach dem Lauf erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde, die 
von den Krankenkassen akzeptiert wird.

Die Laufveranstaltung findet in guter Zusammenarbeit mit der Stadtver-
waltung Waltershausen, dem GutsMuths-Rennsteiglaufverein, dem DRK 
Ortsverein Waltershausen, Musik & Moderation Maik Nowotny u.v.a. eh-
renamtlichen Helfern.

Viele Lauffreunde treffen sich gern immer wieder bei uns und die neuen 
werden positiv überrascht sein! Wir freuen uns auf Euch!

Eine schöne Adventszeit wünscht
Ihr Kamen Pawlow!

Seit Anbeginn läuft GutsMuths (Kamen Pawlow) mit, hier beim Start des 14. 
GutsMuths-Silvesterlaufs Schnepfenthal. Die Läufer wurden 2023 auf die 
Cross-Strecke geschickt von dem damaligen Ortsteilbürgermeister Steffen 
Fuchs und dem Bürgermeister Michael Brychcy. 2024 wird wieder Laufchef 
Heiko Schneider (SG GutsMuths Schnepfenthal) moderieren (v.l.).
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